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Kostenfrei in jedem Haushalt
der Stadt Schleusingen
und Ortsteile

und deren Ortsteile Fischbach, Geisenhöhn, Gethles, Gottfriedsberg, Heckengereuth, Rappelsdorf,  
Ratscher, Nahetal-Waldau mit den Orten Hinternah, Oberrod, Schleusingerneundorf, Silbach und  
Waldau, und St. Kilian mit den Orten Altendambach, Breitenbach, Erlau, Hirschbach und St. Kilian

2. Ausgabe 2023 24. Februar 2023

Die nächste Ausgabe erscheint am 31.03.2023, Redaktionsschluss: Freitag, der 17.03.2023
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Frauentag am 8. MärzFrauentag am 8. März
Ich wünsche allen Frauen alles Gute zum internationalen Frauentag.Ich wünsche allen Frauen alles Gute zum internationalen Frauentag.

Ihr BürgermeisterIhr Bürgermeister
André HennebergAndré Henneberg



Schleusinger Amtsblatt - 2 - Nr. 2/2023

Wer einen Antrag auf Akteneinsicht stellen möchte, wird gebeten, 
ein gültiges Personaldokument mitzubringen. Auch zu Möglichkei-
ten der Nutzung der Stasi-Unterlagen für Forschende und Medien 
wird beraten. Für Lernende und Lehrende gibt es entsprechendes 
Informationsmaterial.
Zudem steht ein Mitarbeiter des Thüringer Landesbeauftragten zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur für eine Beratung zu Fragen der Re-
habilitierung von SED-Unrecht zur Verfügung. Dabei geht es zum 
Beispiel um politische Haft, berufliche Benachteiligung oder auch 
Einweisung in Jugendwerkhöfe und Kinderheime.

Termin: Donnerstag, 23. März 2023, 10 - 17 Uhr
Ort: Stadtverwaltung Schleusingen

Ratszimmer/Zimmer-Nr. 2.6, 2. Obergeschoss
Markt 9
98553 Schleusingen

Der Eintritt ist frei.

Nancy Nowik, komm. Leiterin des Stasi-Unterlagen-Archivs Suhl

Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung von Beschlüssen

Beschlüsse der 32. Sitzung des Stadtrates 
der Stadt Schleusingen am 24.01.2023
Beschluss Nr. SR 001/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.11.2022 
- öffentlicher Teil -
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift der 
31. öffentlichen Stadtratssitzung vom 15.11.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 002/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Waldbewirtschaftungsplan 2023
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt auf der Grundlage 
der §§ 20 und 33 des Thüringer Waldgesetzes den Waldbewirtschaf-
tungsplan 2023 gemäß Anlage.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 003/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Nutzungsentgelte Dorfgemeinschaftshäuser und Plätze
Der Hauptausschuss der Stadt Schleusingen beschließt die Entgelt-
ordnung für die Nutzung kommunaler Gebäude der Stadt Schleusin-
gen in der vorliegenden Form.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 004/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Beschluss zur Satzung über die Erhebung und Festsetzung der 
Grundsteuern und Gewerbesteuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt 
Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Satzung über die 
Erhebung und Festsetzung der Grundsteuern und Gewerbesteuer 
(Hebesatz-Satzung) der Stadt Schleusingen gemäß Anlage.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -
Der Beschluss wurde abgelehnt.

Beschluss Nr. SR 005/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Antrag zur Geschäftsordnung - Aufnahme der Baumaßnahme 
Schwimmbad Schleusingerneundorf in den Haushaltsplan 2023
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt, die Maßnahme 
Schwimmbad Schleusingerneundorf in den Haushaltsplan für 2023 
aufzunehmen.
Voraussetzung für die Durchführung der Maßnahme ist, dass die 
zusätzlich beantragten und in Aussicht gestellten Fördermittel aus 
Einzelmaßnahmen Dorferneuerung in Höhe von 350.000,00 € be-
willigt werden.
Die Gesamtausgaben sind mit 718.000,00 € aufzunehmen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Aktuelles

Gratulationen

Am 27.01.2023 feierte Herr Helmut Wagner in Erlau seinen 90. Ge-
burtstag. Der Hauptamtsleiter Sebastian Fleischmann überbrachte 
die Glückwünsche des Bürgermeisters.

Meldestelle geschlossen
Die Stadtverwaltung Schleusingen informiert, dass die Meldestel-
le aufgrund von Schulungsmaßnahmen am

Montag, den 13.03.2023  von 14.00 bis 16.00 Uhr
und Dienstag, den 14.03.2023  von 14.00 bis 16.00 Uhr

geschlossen ist.

Meldestelle bittet um Ihre Unterstützung
Um längere Wartezeiten und Engpässe in der Vorurlaubszeit zu ver-
meiden, bittet die Meldestelle der Stadtverwaltung Schleusingen 
die Bürger bereits jetzt darum, die Gültigkeit ihrer Ausweisdokumen-
te für die kommende Urlaubssaison zu überprüfen. Bitte denken Sie 
auch daran, die Gültigkeit der Kinderreisepässe zu überprüfen.

Die derzeitige Bearbeitungszeit für Personalausweise beträgt ca. 3 
Wochen, für Reisepässe ca. 4 Wochen.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

Geänderte Öffnungszeiten der Touristinformation 
Schleusingen ab 01.03.2023
Die Touristinformation der Stadt Schleusingen hat ab 01.03.2023 wie 
folgt geöffnet:

Montag bis Donnerstag von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Freitag von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Rückgabe von geliehenen Büchern
Die Leser der Bibliothek Hinternah werden gebeten, die sich in ihrem 
Besitz befindlichen ausgeliehenen Bücher in der Bibliothek Schleu-
singen abzugeben. Aktuell fehlen noch eine Vielzahl von Leihgaben 
der Kreisbibliothek Hildburghausen.

Stasi-Unterlagen-Archiv in der Region

Bürgerberatung in Schleusingen
Am 23. März 2023 besteht von 10 bis 17 Uhr die Möglichkeit in der 
Stadtverwaltung Schleusingen einen Antrag auf Einsicht in die Stasi-
Akten zu stellen. Interessierte können erfahren, wie lange es bis zur 
Einsichtnahme dauert und wie sie Kopien der Unterlagen oder die 
Decknamen von inoffiziellen Mitarbeitern entschlüsselt bekommen 
können.
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Haushaltssatzung

der Stadt Schleusingen für das Haushaltsjahr 2023
1. Aufgrund §§ 53 ff der Thüringer Kommunalordnung in der jeweils gülti-
gen Fassung erlässt die Stadt Schleusingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 
wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 18.527.400 €

im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.090.860 €

ab.

§ 2
1) Die Stadt Schleusingen hat keine Kreditaufnahmen für Investitio-
nen und Investitionsfördermaßnahmen vorgesehen.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermö-
genshaushalt wird auf 680.000,00 € festgesetzt.

§ 4*

§ 5
1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Stadt Schleusingen wird 
auf 400.000,00 € festgesetzt.

§ 6
Als Anlage gilt der Stellenplan.

*nachrichtlich:
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern 
sind wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A)
271 v.H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H.
2. Gewerbesteuer 350 v.H.
Gemäß Satzung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbe-
steuer (Hebesatz-Satzung) der Stadt Schleusingen.

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2023 in Kraft.

Schleusingen, den 06.02.2023
Stadt Schleusingen
gez. Andrè Henneberg
Bürgermeister - Siegel -

2. Das Landratsamt Hildburghausen hat mit Schreiben vom 31.01.2023, 
AZ 15-GM/0025-23 den Eingang der Haushaltssatzung und des Haus-
haltsplanes für das Haushaltsjahr 2023 bestätigt. Die Haushaltssat-
zung enthält keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.
3. Der Haushaltsplan liegt in der Zeit vom 27.02.2023 bis 10.03.2023 
öffentlich in der Stadtverwaltung, Markt 9, Kämmerei, während der 
allgemeinen Dienststunden aus.

Schleusingen, den 06.02.2023
gez. Andrè Henneberg
Bürgermeister

1. Änderungssatzung

zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die  
Benutzung der Kindergärten und die Inanspruchnahme 

von Verpflegungsangeboten der Stadt Schleusingen
Aufgrund der §§ 19 Abs. 1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thüringer Kom-
munalordnung (ThürKO) in der aktuell gültigen Fassung, der §§ 2, 
10 und 12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in 
der aktuell gültigen Fassung, des § 90 des Achten Buches Sozialge-
setzbuch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der aktuell gültigen 
Fassung, der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des Thüringer Gesetzes über 
die Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindergärten, 
anderen Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege als 
Ausführungsgesetz zum Achten Buch Sozialgesetzbuch (Thüringer 
Kindergartengesetz - ThürKigaG) in der aktuell gültigen Fassung 

Beschluss Nr. SR 006/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Beschluss zum Haushaltsplan 2023
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Haushaltssat-
zung für das Haushaltsjahr 2023 mit den beschlossenen Änderungen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 007/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Beschluss zum Finanzplan 2022- 2026
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt den Finanzplan ein-
schließlich Investitionsprogramm für die Jahre 2022 bis 2026 für die 
Stadt Schleusingen.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 008/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Beschluss zur 1. Änderungssatzung der Satzung über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung der Kindergärten und die Inan-
spruchnahme von Verpflegungsangeboten der Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die 1. Änderungssat-
zung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benut-
zung der Kindergärten und die Inanspruchnahme von Verpflegungs-
angeboten der Stadt Schleusingen in der vorliegenden Form.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 009/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Berufung eines Mitglieds und eines Stellvertreters in den Stiftungsrat 
der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer Wald Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen stimmt der Berufung des 
Bürgermeisters der Stadt Schleusingen, Herrn André Henneberg, 
in den Stiftungsrat der Stiftung Rehabilitationszentrum Thüringer 
Wald Schleusingen sowie der Berufung als Stellvertreter von Herrn 
Sebastian Fleischmann für die Amtszeit ab 2023 zu.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 010/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
3. Änderung B-Plan Hinterer Sättel Stadt Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Vergabe der 
Planungsleistung für die Erstellung der 3. Änderung Bebauungsplan 
„Hinterer Sättel“ gemäß Leistungsbild § 19 HOAI - Bebauungsplan 
an den wirtschaftlichsten Bieter kehrer planung, Platz der Deutschen 
Einheit 4, 98527 Suhl, mit einer Auftragssumme von 35.400,82 €/
brutto.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 011/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Vergabe B-Planverfahren Gewerbegebiet Ratschner Höhe in 
Schleusingen
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen beschließt die Vergabe der 
Planungsleistungen für die Erstellung eines Bebauungsplans, eines  
Grünordnungsplans und dem Zielabweichungsverfahren zur Ent-
wicklung und Erschließung des Gewerbegebietes „Ratschner Höhe“ 
in Schleusingen an den wirtschaftlichsten Bieter Kehrer Planung, 
Platz der Deutschen Einheit 4, 98527 Suhl, mit einer Auftragssumme 
von 93.921,43 €/brutto.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 012/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.11.2022 
- nichtöffentlicher Teil -
Der Stadtrat der Stadt Schleusingen bestätigt die Niederschrift der 
31. nichtöffentlichen Stadtratssitzung vom 15.11.2022.
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -

Beschluss Nr. SR 013/32/2023
Sitzungsdatum: 24.01.2023
Beschluss zur Liquiditätsentnahme aus der Henneberg-Kliniken-
Besitzgesellschaft mbH
gez. André Henneberg
Bürgermeister  - Dienstsiegel -
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1. Dorfgemeinschaftshaus Waldau (Nebenkosten werden geson-
dert abgerechnet)
• gewerbliche Nutzung 150,00 €

zzgl. NK
• private Nutzung 125,00 €

zzgl. NK
• Nutzung bis maximal 4 Stunden 70,00 €

pauschal
2. Glasbachschule Schleusingerneundorf

• Privatfeiern 125,00 €
3. Roter Ochse Schleusingen

• Großer Saal (inkl. Bibliothek)
o Oktober bis März 175,00 €
o April bis September 150,00 €
o Nutzung bis maximal 4 Stunden 100,00 €

• Vortragssaal
o Oktober bis März 100,00 €
o April bis September 85,00 €
o Nutzung bis maximal 4 Stunden 60,00 €

• Atrium (nur April bis September) 200,00 €
• Nutzung Küche 20,00 €

4. Ratssaal, Poststr. 4
• Oktober bis März 175,00 €
• April bis September 150,00 €
• Nutzung Sanitäranlage 50,00 €

für öffentliche Veranstaltungen
5. Waldbad Erlau

• April bis September
Bühne und hintere Wiese 100,00 €

zzgl.
Nebenkosten

§ 3
Vereinsnutzung

Vereine mit dem Sitz in der Stadt Schleusingen können die unter  
§ 1 genannten Objekte Nr. 1 - 4 für interne Vereinsversammlungen für 
eine Entgelt von 50,00 € nutzen.

§ 4
In-Kraft-Treten

Diese Entgeltordnung für die Nutzung kommunaler Gebäude der 
Stadt Schleusingen tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.

Stadt Schleusingen
André Henneberg
Bürgermeister

Schleusingen, den 31.01.2023

Landesamt für Bodenmanagement und  
Geoinformation
Katasterbereich Schmalkalden
Hoffnung 30
98574 Schmalkalden Az: 57057621

Liegenschaftsvermessung nach dem Thüringer Vermessungs- 
und Geoinformationsgesetz vom 16. Dezember 2008 
(GVBl. S. 574) in der jeweils geltenden Fassung
Ankündigung des Anhörungstermins über die Ergebnisse der örtli-
chen Vermessungsarbeiten

Gemeinde: Schleusingen
Gemarkung: Schleusingen
Flur: 3
Flurstück(e): 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/6, 3/7, 4/1, 4/2, 5/2, 6/4, 6/5, 6/7, 

6/8, 7/8, 7/9, 95/2, 103/1, 103/2, 104/1, 104/2, 107/1, 
107/2

Flur: 6
Flurstück(e): 7/49, 7/51, 7/52, 7/54, 7/55, 11/3, 11/4, 13/1, 13/2, 13/3, 

13/6, 13/8, 13/10, 13/11, 13/12, 13/14, 16, 17/5, 17/6, 18, 
25/3, 26, 27/1, 27/2, 27/3, 28/1, 28/2, 29, 30, 44/19

sowie des § 10 der Satzung über die Benutzung der Kindertages-
einrichtungen Stadt Schleusingen erlässt die Stadt Schleusingen auf 
Grund des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Schleusingen vom 
24.01.2023 die folgende 1. Änderungssatzung zur Gebührensatzung:

Artikel I
1. § 7 Absatz 1 wird wie folgt neu gefasst:
(1) Die Verpflegungskosten setzen sich zusammen aus den Verpfle-
gungsleistungen (Wareneinsatz) des jeweiligen Kindergartens und 
der Fixkostenpauschale. Die Verpflegungsleistungen werden ent-
sprechend der Anwesenheit des Kindes in einem der Kindergärten 
erhoben. Als anwesend gilt ein Kind dann, wenn es nicht bis spätes-
tens 8:00 Uhr des jeweiligen bzw. ersten Abwesenheitstages in ei-
nem der Kindergärten abgemeldet wurde. Die Fixkostenpauschale 
wird unabhängig der Anwesenheit des Kindes monatlich berechnet.

2. In der Anlage wird die Höhe der Verpflegungsgebühren nach § 10 
Abs. 1 der Abschnitt d) wie folgt geändert

d) Kindergarten Schleuseknirpse Schleusingen:
Frühstück wird selbst mitgebracht.
Die Kosten für den Wareneinsatz betragen:
Mittagessen: 2,69 Euro
Vesper: 0,40 Euro
Getränke: 0,30 Euro
Der Tagessatz für die Ganztagsverpflegung beträgt 3,39 Euro. 
Für die Halbtagverpflegung beträgt der Tagessatz 2,99 Euro.

Artikel II
Die 1. Änderungssatzung über die Erhebung von Gebühren für die 
Benutzung der Kindergärten und die Inanspruchnahme von Verpfle-
gungsangeboten der Stadt Schleusingen tritt zum 01.03.2023 in Kraft.

Schleusingen, den 06.02.2023
gez. André Henneberg  - Siegel -
Bürgermeister
Stadt Schleusingen

Mit Schreiben vom 30.01.2023 des Landratsamtes Hildburghausen, 
Amt für Kommunalaufsicht, wurde vorstehende Satzung gemäß § 21 
Abs. 3 der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO), in der aktuell gül-
tigen Fassung rechtsaufsichtlich bestätigt.

Schleusingen, den 06.02.2023
gez. André Henneberg   - Siegel -
Bürgermeister
Stadt Schleusingen

Entgeltordnung

für die Nutzung kommunaler Gebäude 
der Stadt Schleusingen

Der Stadtrat der Stadt Schleusingen hat in seiner Sitzung am 
24.01.2023 mit Beschluss-Nr. SR 003/32/2023 nachstehende Entgel-
te für die Benutzung kommunaler Gebäude der Stadt Schleusingen 
beschlossen:

§ 1
Gebäude und Nutzungsarten

Die folgenden kommunalen Gebäude können durch Dritte für die 
benannten Zwecke genutzt werden.

1. Dorfgemeinschaftshaus Waldau, Hauptstr. 18
• Privatfeiern, Vorträge, Konzerte, Vereinsversammlungen, 

Parteiversammlungen, Schulungen
2. Glasbachschule Schleusingerneundorf, Glasbach 7

• Privatfeiern, Vereinsversammlungen
3. Roter Ochse Schleusingen, Elisabethstr. 8

• Privatfeiern, Vorträge, Konzerte, Vereinsversammlungen, 
Parteiversammlungen, Schulungen

4. Ratssaal, Poststr. 4
• Vorträge, Konzerte, Vereinsversammlungen, Schulungen

5. Waldbad Erlau, Am Waldbad 1
• Vorträge, Konzerte, Feste

§ 2
Entgelte

Für die in § 1 genannten Objekte werden folgende Entgelte erhoben. Die-
se werden in einem Nutzungsvertrag festgeschrieben und gelten pro Tag.
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Jagdgenossenschaft Ratscher / Heckengereuth
Die Jagdgenossenschaft Ratscher/Heckengereuth führt am 
31.03.2023 ihre nicht öffentliche Jagdjahreshauptversammlung 
im Vereinshaus in Ratscher durch. Beginn ist um 19.00 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen der Rechenschaftsbericht, Kassen-
bericht, Bericht der Revisionskommission, Bericht des Jagdpäch-
ters, Diskussion und Beschlussfassungen.

Alle Besitzer von bejagbaren Flächen in der Flur Ratscher/He-
ckengereuth sind herzlich eingeladen.

Walter Filster
Jagdvorsteher

Jagdgenossenschaft Rappelsdorf

Der Jagdvorstand Rappelsdorf informiert:
Am 31.03.2023 findet die Jahresversammlung der Jagdgenossen-
schaft in der Alten Schule Rappelsdorf statt. Beginn ist 19:00 Uhr.

Tagesordnung:
- Begrüßung
- Bericht des Vorstandes
- Kassenbericht
- Entlastung des Vorstandes
- Diskussion Verwendung der Pacht
- Beschlussfassung
- Verschiedenes

Alle Mitglieder sind dazu herzlich eingeladen. Im Anschluss lädt 
der Jagdpächter zu einem Essen und gemütlichem Beisammen-
sein ein.

Der Jagdvorstand

Sitzung Seniorenbeirat Landkreis Hildburghausen

Der Seniorenbeirat des Landkreises Hild-
burghausen tagt in seiner ersten Sitzung 
2023 am Mittwoch, den 15. März 2023 im 
Kulturhaus Reurieth
Beginn: 9:00 Uhr / Sitzung ist öffentlich

Tagesordnung:

TOP 1 Begrüßung und Eröffnung / Vorsitzende
TOP 2 Feststellung Beschlussfähigkeit und Bestätigung TO / 

Vorsitzende
TOP 3.1 Bestätigung Protokoll vom 07.12.2022 / Vorsitzende
TOP 3.2 Aktuelles

Info Vorsitzende, Start ins Jahr 2023, Vorstellung Projekt 
SIS vom 10.03.2023 in Suhl und bevorstehende Aufgaben
Info Finanzplan 2022 / 2023
Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte des Seniorenbeira-
tes der Stadt Schleusingen für 2023
Vorstellung der Arbeitsschwerpunkte des Seniorenbeira-
tes der Kreisstadt Hildburghausen für 2023

TOP 4 Hauptthema
10:00 Uhr Bedeutung von Seniorenbeiräten in der immer älter wer-

denden Gesellschaft, Arbeitsweise von Seniorenbeiräten 
und ihre politischen Wirksamkeit
Referent: Dr. Jan Steinhaußen, Geschäftsführer Landes-
seniorenrat

TOP 5 Informationen aus den Planungsräumen und Vorhaben 2023
TOP 6 Aktuelles aus dem Seniorenbüro des Landkreises Hild-

burghausen

gez.
Marion Seeber
Vorsitzende des Seniorenbeirates
Landkreis Hildburghausen

Ende des amtlichen Teiles

Gemarkung. St. Kilian
Flur: 1
Flurstück(e): 7/1, 7/2, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7/11
Flur: 2
Flurstück(e): 375/1, 375/3, 375/5, 376/8, 376/9, 376/10, 376/11, 

376/14, 376/15

Antragsteller: Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region 
Südwest

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit dem 30.05.2022 erfolgte an den oben genannten Flurstücken 
eine Liegenschaftsvermessung. Für die Wiederherstellung und Zer-
legung von Flurstücksgrenzen wurden Grenzpunkte untersucht und 
ggf. abgemarkt. Das Ergebnis der Liegenschaftsvermessung wird in 
einer Grenzniederschrift beurkundet. Zuvor haben Sie die Möglich-
keit, sich zum Ergebnis der Liegenschaftsvermessung zu äußern.
Der dazu vorgesehene Anhörungstermin findet am 06.03.2023 ab 
10:00 Uhr unter der Autobahnbrücke BAB 73 (Nähe Glaswerk, Nähe 
Radweg) statt.
Es ist Ihnen freigestellt, den Termin zur Anhörung wahrzunehmen. 
Sie können sich auch durch eine bevollmächtigte Person vertreten 
lassen. Eine Anwesenheitspflicht besteht nicht. Kosten, die Ihnen 
durch die Wahrnehmung eines Termins entstehen, können leider 
nicht erstattet werden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Olaf Krech
Referatsleiter

Schöffenwahl 2023
Für die Amtszeit 2024 - 2028 werden bundesweit Schöffen und Ju-
gendschöffen gesucht. Auch die Stadt Schleusingen soll für die 
Amtszeit der Schöffen eine Vorschlagsliste mit mindestens 4 Vor-
schlägen für das Amtsgericht Hildburghausen erstellen. Gesucht 
werden Bewerberinnen und Bewerber, die in der Stadt Schleusingen 
wohnen und am 1.1.2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt 
sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deut-
sche Sprache ausreichend beherrschen. Wer zu einer Freiheitsstrafe 
von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde oder gegen wen ein Er-
mittlungsverfahren wegen einer schweren Straftat schwebt, die zum 
Verlust der Übernahme von öffentlichen Ämtern führen kann, ist von 
der Wahl ausgeschlossen. Weitere Informationen sowie Formulare 
zur Aufnahme in die Vorschlagsliste finden Sie unter „Amtliche Be-
kanntmachungen“ auf der Homepage der Stadt Schleusingen www. 
schleusingen.de oder unter www.schoeffenwahl2023.de. (Bewerbungen 
als Jugendschöffe sind an das Landratsamt Hildburghausen zu richten.)
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.03.2023 bei der Stadt-
verwaltung Schleusingen, Markt 9, 98553 Schleusingen ein. Für Fra-
gen steht der Hauptamtsleiter Herr Fleischmann unter der 036841-
34731 oder hauptamt@schleusingen.de zur Verfügung.

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft Schleusingen
Die Jagdgenossenschaft Schleusingen lädt Ihre Mitglieder zur nicht-
öffentlichen Versammlung am Dienstag, den 28.03.2023 um 17.00 
Uhr in das Ratszimmer des Rathauses Schleusingen, Markt 9 ein.

Auf der Tagesordnung stehen die Feststellung der ordnungsgemäßen 
Ladung, der Rechenschafts- und Finanzbericht, die Abstimmung 
über die Verwendung des Reinertrages und Verschiedenes.

Teilnahmeberechtigt sind Mitglieder der Jagdgenossenschaft 
Schleusingen (im Grundbuch eingetragene Eigentümer von Land- 
u. Forstflächen), nachweisbar Bevollmächtigte von Erbengemein-
schaften sowie die gemäß Satzung der Jagdgenossenschaft durch 
Vollmacht eines Mitgliedes vertretenen Personen.

André Henneberg
Jagdvorsteher

Schleusingen, den 06.02.2023
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Veranstaltungen Monat März

im Brandtsköppshaus in Hinternah

„Der besondere Film“
Augenblicke 2023- 30 Jahre Kurzfilme im Kino
Die Katholische Kirche mit ihrer Medienzentrale und dem Katholi-
schen Filmwerk hat die Kurzfilme ausgewählt. Die Kuratoren haben 
sich die größte Mühe gegeben, das Programm für Sie ansprechend 
zusammenzustellen. In der diesjährigen Auswahl finden sich all die 
Gefühle und Themen, die uns Menschen in der jetzigen Zeit be-
schäftigen. Wie wird es weitergehen mit uns Menschen....? Zwingen 
uns Kriege, Umweltkrisen und Naturkatastrophen unsere Heimat zu 
verlassen? Aber nicht nur traurige Begebenheiten werden auf uns 
wirken, nein es werden uns auch Beiträge Anlass zum Schmunzeln, 
Wundern und Freuen geben.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Dann kommen Sie am 16.03.2023 
um 19:30 Uhr zu uns nach Hinternah ins Brandtsköppshaus und ur-
teilen Sie selbst.
Bitte nutzen Sie die Möglichkeit der Platzreservierung unter Tel.0157 
5284 5202.
Wir freuen uns auf Sie.
Das Brandtsköppshaus-Team

Der Landkaufmann kommt
Seit Anfang Januar rollt jeden Dienstag gegen 13:15 Uhr der „fahren-
de Landkaufmann“ auf den Dorfplatz vor das Brandtsköppshaus in 
Hinternah. Der Verkaufswagen bietet frische regionale Lebensmittel 
wie Fleisch & Wurst, Obst & Gemüse und Molkereiprodukte aus Thü-
ringen an. Jede Woche gibt es auch Angebote. Es besteht ebenso 
die Möglichkeit der Vorbestellung.
Danke an Frau Christel Kätsch, die den fahrenden Laden zu uns ins 
Dorf holte.
Es wird aber nicht nur der Einkauf getätigt. Man trifft sich wieder 
regelmäßig und plauscht miteinander.

Den Brandts ihr Köpp meldet sich zu Wort
„Stellt Euch vor, neulich rief mich die Christel an und war ganz aufge-
regt. Im Bücher-Häusle neben dem Brandtsköppshaus hat jemand 
seine Hühnereier verloren. Wie? Schau Dir das nur mal an!
Ich machte mich sogleich auf den Weg.
Als ich die Türe zum Bücherhäusle öffnete, wich ich entsetzt zurück. 
Das Ei-Innere war über die Bücher verteilt. Nein, wie kann das sein!? 
Leider waren 6 Bücher unbrauchbar gemacht. Das kann doch nur ein 
Analphabet gewesen sein, der Bücher nicht leiden kann.
Liebe Hinternaher, bitte seid wachsam und erhaltet unser Bücher-
Häusle!“

Ostern rückt näher
In den Einkaufsmärkten werden wir schon jetzt daran erinnert; auch 
in diesem Jahr wird Ostern sein.
Das Brandtsköppshaus-Team wird den Osterbrunnen auch wieder 
wie in den vergangenen Jahren am Dorfplatz gestalten.
Gemeinsames Schmücken unseres Osterbaumes mit den Kindern 
von Schule und Kindertagesstätte und allen die Freude daran haben, 
ist am 25.03.2023 ab 14:00 Uhr geplant. Wir wollen den Frühling mit 
bunter Eiervielfalt begrüßen.
Vorgesehen sind Spiele für die Kinder „Rund um das EI“. Der Oster-
hase hat probeweise natürlich auch die ersten Süßigkeiten versteckt.

Sonstiges

Vorbereitungskurs für Kinderpflegeprüfung
Ausgebildetes Krippen- und Kindergartenpersonal wird derzeit hän-
deringend gesucht. Um den Einstieg zu ermöglichen, bietet das 
Deutsche Erwachsenen-Bildungswerk einen Fernlehrgang an, der 
Teilnehmende auf die Externenprüfung zum staatlich geprüften Kin-
derpfleger (m/w/d) vorbereitet.
Der 24-monatige Fernlehrgang zeichnet sich dadurch aus, dass die 
Prüfungsvorbereitung zeit- und ortsunabhängig absolviert werden 
kann. Mithilfe von Lehrbriefen erlernen die Teilnehmenden alle prü-
fungsrelevanten Inhalte. Der Einstieg ist jederzeit möglich.

Vereinsnachrichten

Einladung

zur ordentlichen Mitgliederversammlung  
(Wahlversammlung) des SV Nahetal Hinternah e.V.

Sehr geehrte Sportfreundinnen und Sportfreunde,

im Auftrag des Vorstandes des SV Nahetal Hinternah e.V. möchte 
ich Sie recht herzlich zu unserer Wahlversammlung einladen.

Termin: Freitag, den 24.03.2023 von 19.00 bis 22.00 Uhr
Ort: Vereinsheim des SV Nahetal Hinternah e.V. an der Nahe

Tagesordnung:
1) Begrüßung, Feststellung der Anwesenheit und der Stimmbe-

rechtigten
2) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3) Bericht des Vorstandes und der Abteilungen
4) Bericht des Schatzmeisters und der Kassenprüfer
5) Aussprache und Anträge
6) Entlastung des Vorstandes
7) Neuwahl der Mitglieder der Vereinsorgane
8) Verschiedenes
9) Schlusswort des Vorsitzenden

Mit sportlichem Gruß
Werner Förster
Vorsitzender SV Nahetal Hinternah e.V.

Der Schwimmbadverein Glasbach e.V. stellt sich vor…
… nach Startschwierigkeiten sind wir seit dem 
22.09.2022 eingetragener Verein mit derzeit 130 
Mitgliedern.
Es liegen große Aufgaben vor uns und aktuell 
sammeln wir Ideen und Vorschläge zur Gestal-

tung des Vereinslebens, suchen finanzielle Unterstützer des Bades in 
Form von Spendenzusagen und personelle Unterstützer des Bades 
vor allem auch Rettungsschwimmer / Ersthelfer.
Fragen und Ideen können alle Mitglieder und Interessierte über die 
auf der Website des Vereins angegebenen Kontaktdaten „loswer-
den“. Der Vorstand freut sich über viele Rückmeldungen dazu.

… schaut mal rein, beteiligt euch - damit wir
nicht der erste Schwimmbadverein

ohne Schwimmbad bleiben...

www.waldbad-schleusingerneundorf.de

Peter Haack Jens Annemüller
1. Vorstand 2. Vorstand

Veranstaltungen

Veranstaltungen im Monat März 2023

16.03.2023 19:30 Uhr Kurzfilmfestival Augenblicke 2023, 
Kurzfilm Auswahl Brandtsköppshaus.
(www.brandtsköppshaus.de)

17.03.2023 19:00 Uhr St. Patrick´s Day-original Guiness 
Fassbier-Cider-Snacks-Vereinshaus Gethles

18.03.2023 19:00 Uhr Frühlingsball im Saal des Reha-Zentrums 
Schleusingen, organisiert von den Lions Schleusin-
gen mit Show-Tanz aus der Tanzgalerie Suhl und Pro-
gramm, für das leibliche Wohl ist gesorgt

27.03.2023 14:00 Uhr Öffentliche Sitzung des Seniorenbeirates 
-Kreisseniorenbüro informiert Historische Bilder von 
Schleusingen im Künstlerhof Roter Ochse
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Bei Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kann der Lehrgang 
über einen Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit gefördert wer-
den. Der Fernlehrgang ist durch die Staatliche Zentralstelle für Fern-
unterricht (ZFU) zugelassen.

WEITERE INFORMATIONEN UNTER
Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk
- Referat Bildungsdienstleistung -
Pödeldorfer Straße 81
96052 Bamberg

TEL +49(0)951|91555-0
MAIL fernlehrgang@deb-gruppe.org
WEB www.deb.de
FB www.facebook.com/DEBGruppe
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